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fidjt bat, angenommen p werben, als baSfenige über ble

Unfattberficherung, wegen ber Stimmung in üielen ber

beftebenben Sranfenbereine, unb bann, weil allgemein ber

Unfatt bem SBefen nach ei)er pr Berfidjerung IjerauSforbert,
als bie Sranfbeit. ®esEjalb rät ber Beferent, falls es fidö

aiS unfidjer berauSfieKen füllte, bah baS ©efamiprojeft
Annahme finbe, ben ©ewerbeinbabern an, entfcljteben unb
ohne weiteres 3ö8frn non ber Ühanfenberficherung ab§u®

feben unb ficb mit aller ©nergie für bie ©infübrung ber,

blofeen Unfaïïbetficberung p Webren. @r betont fobann bie

Ungerecbtigfeit, welche oft in bem §aftpfïi(btgefeb gegenüber
bem Arbeitgeber liege, inbem btefer für fo biele Unfälle
haftbar fei, welchen er burdfauS nicht hätte pboifommen
ïônnen; ferner wies er barauf bin, wie burch biefeS ©efefc
ber ïleine ©ewerbSmann ber ©efabr auSgefept fei, ohne
alles eigene Berfdjulben ruiniert p werben. ffiurs, bie ©ewerbS»

inbober müffen baS UnfattSgefep allen ©rnfteS berlangen,
bie Haftpflicht muh burch eine mit Staatlbülfe organifierte
Berfidjerung abgelöft werben. der Staat hat auch um fo
mehr bie Pflicht ber Unterftübung, als laut Statiftiï 20
Bros- ber Unfälle fich bei Berridjtungen ergeben, welche bon
ber Allgemeinheit üerlangt werben. 2)er Beferent ift auch

für bie (Sinbegiebung ber BtdjibeiriebSunfätte, weïdje fich

ebenfalls auf 20 Bro&. aller Unfälle belaufen. Unb weil
auch üet biefen in ber Sieget lein Berfdjulben beS Arbeit»
geberS oorliegt, fo ift es wieber Pflicht beS Staates, baff
er biefür auffomme. deshalb berlangt ber Referent bom
Bunbe eine Beteiligung bon 40 fjSropnt an ber Prämien»
pb£uti0-

Bon ben Arbeitgebern berlangt Herr 2Mb ebenfalls 40

Brop bon ben Arbeitern 20 ißroj. den Arbeitern with
er bafür audj billige Blitberwaltung einräumen, welche

freilich bauptfädjlidj SSert hätte, wenn bie tränten» unb
ttnfattberfidjerung berbnnben würben. Hinfidstlich ber Seiftungen
ber taffen fagt bie betreffenbe dbefe, baff biefelben fich nadj
ben Bütteln p richten hätten unb ber Referent führte biefen
Sab t>abin aus, bah man fich eben an ber Hanb ber

Statiftiï p fragen hätte, wie biet man pr AuSpblung
einer beftimmten Quote brauchen würbe unb bann Je nach
ben Bütteln bie Quote beftimmte. — Herr BunbeSrat deudjer
habe in ber borberatenben tommiffion bon 4 Büttionen
gebrochen, welche bie BunbeSïaffe abgeben fönnte, unb in
gleicher SGßeife habe fich auch Herr ßramer»Fret) auSgefprodjen.
Bad) obiger BrämtewBerietlung würben alfo 10 Biiüionen

p berwenben in AuSfidjt genommen. der Beferent Witt
bem Besicherten es ermöglichen, aus feiner taffe p be»

ftreitenbe Sufapberfidjeriingen einpgehen ; beibe Berficherungen
pfamraen bürften aber nicht mehr, als einen beftimmten
Bruchteil beS SobneS, s. B. 75 Bropni ausmachen.

der Bortrag erntete reichen Beifall; ber borgerüdten
Seit Wegen fonnie aber bie dlsfufjbn nicht mehr in rechten
unb wünfdjbaren fÇlufe ïommen. diefelbe würbe noch in
türp benübt bon ben Herren Btngger, Btft (Altftäiten)
unb 2Mb. ©ine Abftimmung fanb nicht ftait unb eS ift
fomit nur eine allgemeine ftttte 3bfiimmung p ben AuS»

führungen ber Beferenien p berpidjnen. Herr Sttj- @<bwt)pr,
Bbrftanb beS HanbwerferbereinS ©ofjau, banfte als folder
ben Beferenien unb ber Berfammlung feitenS ber „Spiben
bon ©ofeau". @§ war bieS ein freunblicheS 3üdjen be»

fonberS auch gegenüber bem bortlgen Hanbwerferberein.
(„Qftfchweiä")

$et'fean&3toefetu
Sürdpr ïantonaler Hanbwerler» unb ©ewerbenereht.

SDie am 11. Qftober im „©afino" in Sßinterthur tagenbe
delegierienberfammlmtg war bon 17 Seîtionen burch 30
delegierte befchidt. Borfib: Hr. Baiionalrai Berdjtotb
in dbalwett. der Berbanb pfjlt 26 Seîtionen mit 1628
Bütgliebern (1488 ©eWerbetretbenben unb 190 Bidjtgewerbe»

treibenben). die Becbnung würbe unter befter Berbanïnng.
an ben Quüftor, Herrn Sattermeifter Hablügel in 3üridj,
abgenommen, ebenfo ber FabreSbericE)t. Als BerfammlungS»
ort für bie nädifte delegiertenberfammlung würbe gewählt:
Bfäffifon. Herr Baiionalrat Abegg (Mfpacht) referierte
einlähltdj unb in empfeblenbem Sinne über baS neue

Shulgefep. Bach lebhaft gewalteter disfnffion wirb im
allgemeinen 3ufiimmung pm ©ntwurfe erllärt unb folgenbe
SBünfche für bie fommenbe gefepgeberifche Beratung auSge»

fprodjen: das gewerbliche gortbilbungSfchulWefen foil in
einem ©ewerbegefep geregelt unb baS Obligatorium auSge»

fprochen werben, die Aufficht über bie gewerblichen Fort«
btlbungSfdjulen fott Fachleuten übertragen unb baS berufliche
BtlbnngSWefen ber direïtton beS Stenern ftatt bem ©rjiebungS»
rate unterteilt werben (Anträge beS ©eWerbeüereinS ber Stabt
gürich). — die ©rgänpngSfcbule fott fallen gelaffen werben
im neuen Sdjulgefep. ®§ ift ïein llnterfchieb p machen

SWifdjen gewerblicher nnb allgemeiner FortbilbungSfdjule
unb biefe ben örtlichen Bebürfniffen anppaffen. der
bürgerliche Unterricht ift ein Unterrichtsfach ber FortbilbungS»
fdjule. (Anträge bon Hr«- ©efanbarlebrer 2Beber, 3üri(h V).

Ueber bie obligatortfcben BerufSgenoffenfhaften referierten
nach bem Blittageffen bie H^ren 5Uaül S- 2Mb (3ä^l<h),
Btap Sinde (Sürich) unb Sdjeibegger (Bern). An bie

Beferate fchlofe fich eine längere disïnffton, welche geigte,

bah bie Anfithien über bie erläuterte Biaterle burchanS noch

nicht «bgeflärt finb. Schliehlt^ würbe folgenbe allgemeine
Befolution gefaxt : der fanion. Ha«Utt>er£g= unb ©ewerbe»
berein unterftü|t bie Beftrebungen pr Qrganifation bon
BemfSgenoffenf^aften auf eibgenöffifchem Boben burch Be»

bifion ber einfeblägigen Beftimmnngen ber BunbeSberfaffnng.
der Borfianb wirb beauftragt, bie Frage noch weiter p
prüfen.

der Borfianb beS äürdjerifebett fattionalen Scbmieb-
unb BSagnemeifternmmS bat in fetner am 20. Sept. im
Beftaurant „S'ntb=©!<ber" in Saricb ftaitgebabten Sipmig
bie draïtanbenlifie für bie Inächfte orbentlidje Hsr&fiöerfamm»
lung fefigeftettt. diefe wirb am 25. Oft. im Beftaurant pm
„Benbof" in Hmweil abgebalten Werben. Bepgnebmenb
hierauf bürfte ben pblreidjen unb leiftnngSfäbtgen Beriretern
obigen BerafS^meigeS im preherifchen Qberlanb möglichft
nahe gelegt werben, bah bentptage alle BernfSarten unb
Stänbe ihre BeretnignngSorggne haben, welche brtngenb not»

wenbig finb. Auf bie Fniiiatibe eines QberlänberS bat fich

benn wirïlich bor ein paar Fahren eine anfebnliche 3abl
bon Schmiebe» nnb SSagnermeiftern pfammengeiban unb p
einem Santonalberbanbe Ïbïiftiiniert. derfelbe epiftiert, ift
lebensfähig unb bat fchon biel gutes gewirft. @r jäblt Biit»
glieber tu allen ftantonSteilerc, berbältniSraähig jeboeb am

Wentgften in bem fonft fo werfttjätigen Qberlanb. dies tft
benn auch ber ©rnnb, meSljaib bte nächfte Berfammlung
bortbin berlegt würbe, unb jwar an einen Ort, bah i^bem
im éanton ÀSobnenben möglW ift, am gleichen dage hib'
unb bUmpfommen. die Berfammlung ift anberaumt auf
mittags 12—5 Uhr unb wirb männiglicb erwartet, bie bortige
tottegenfebaft werbe recht pblreicb einrüden.

der Borfianb be§ ftbweijerifihen
Süjloffermäfterberbanbeg, beffen Bor»
ort gegenwärtig Snprn ift, hat fich

fürjlich fonftitutert. AIS Bräfibent
Würbe Hr. Fobann Bieber in Sutern
bepichnet. das Arbeitsprogramm würbe

für baS laufenbe BereinSfabr wie folgt
fefigeftettt: 1. Blittel unb SEßege sn

fudjen, um bie Bleifter ber SBeftfdbweig

in ben Berbanb eingubegieben, ebenfalls
bie bem Bereine noch fernftebenben ber

beutfhen Schweif 2. Abfaffung eineS

ftarf beiaittierten Bormal»ArbeitStarifeS
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ficht hat, angenommen zu werden, als dasjenige über die

Unfallversicherung, wegen der Stimmung in vielen der

bestehenden Krankenvereine, und dann, weil allgemein der

Unfall dem Wesen nach eher zur Versicherung herausfordert,
als die Krankheit. Deshalb rät der Referent, falls es sich

als unsicher herausstellen sollte, daß das Gesamtprojekt
Annahme finde, den Gewerbeinhabern an, entschieden und
ohne weiteres Zögern von der Krankenversicherung abzu-
sehen und sich mit aller Energie für die Einführung der

bloßen Unfallversicherung zu wehren. Er betont sodann die

Ungerechtigkeit, welche oft in dem Haftpflichtgesetz gegenüber
dem Arbeitgeber liege, indem dieser für so viele Unfälle
haftbar sei, welchen er durchaus nicht hätte zuvorkommen
können; ferner wies er darauf hin, wie durch dieses Gesetz

der kleine Gewerbsmann der Gefahr ausgesetzt sei, ohne
alles eigene Verschulden ruiniert zu werden. Kurz, die Gewerbs-
inhaber müssen das Unfallsgesetz allen Ernstes verlangen,
die Haftpflicht muß durch eine mit Staatshülfe organisierte
Versicherung abgelöst werden. Der Staat hat auch um so

mehr die Pflicht der Unterstützung, als laut Statistik 20
Proz. der Unfälle sich bei Verrichtungen ergeben, welche von
der Allgemeinheit verlangt werden. Der Referent ist auch

für die Einbeziehung der Nichtbetriebsunfälle, welche sich

ebenfalls auf 20 Proz. aller Unfälle belaufen. Und weil
auch bei diesen in der Regel kein Verschulden des Arbeit-
gebers vorliegt, so ist es wieder Pflicht des Staates, daß
er hiefür aufkomme. Deshalb verlangt der Referent vom
Bunde eine Beteiligung von 40 Prozent an der Prämien-
zahlung.

Von den Arbeitgebern verlangt Herr Wild ebenfalls 40
Proz., von den Arbeitern 20 Proz. Den Arbeitern will
er dafür auch billige Mitverwaltuug einräumen, welche

freilich hauptsächlich Wert hätte, wenn die Kranken- und
Unfallversicherung verbunden würden. Hinsichtlich der Leistungen
der Kassen sagt die betreffende These, daß dieselben sich nach

den Mitteln zu richten hätten und der Referent führte diesen

Satz dahin aus, daß man sich eben an der Hand der

Statistik zu fragen hätte, wie viel mau zur Auszahlung
einer bestimmten Quote brauchen würde und dann je nach
den Mitteln die Quote bestimmte. — Herr Bundesrat Deucher
habe in der vorberatenden Kommisston von 4 Millionen
gesprochen, welche die Bundeskaffe abgeben könnte, und in
gleich:? Weise habe sich auch Herr Cramer-Frey ausgesprochen.
Nach obiger Prämien-Verteilung würden also 10 Millionen
zu verwenden in Aussicht genommen. Der Referent will
dem Versicherten es ermöglichen, aus seiner Kasse zu ke-

streitende Zusatzversicherungen einzugehen ; beide Versicherungen
zusammen dürsten aber nicht mehr als einen bestimmten
Bruchteil des Lohnes, z. B. 75 Prozent ausmachen.

Der Bortrag erntete reichen Beifall; der vorgerückten

Zeit wegen konnte aber die Diskusston nicht mehr in rechten
und wünschbare» Fluß kommen. Dieselbe wurde noch in
Kürze benützt von den Herren Ringger, Rist (Altstätten)
und Wild. Eine Abstimmung fand nicht statt und es ist
somit nur eine allgemeine stille Zustimmung zu den Aus-
führungen der Referenten zu verzeichnen. Herr Th. Schwyzer,
Vorstand des Handwerkervereins Goßau, dankte als solcher
den Referenten und der Versammlung seitens der „Spitzen
von Goßau". Es war dies ein freundliches Zeichen be-

fonders auch gegenüber dem dortigen Handwerkerverein.
(„Ostschweiz")

Verbanbswesen.
Zürcher kantonaler Handwerker- und Gewerbeverein.

Die am 11. Oktober im „Casino" in Winterthur tagende
Delegiertenversammlung war von 17 Sektionen durch 30
Delegierte beschickt. Vorsitz: Hr. Nationalrat Berchtold
in Thalweil. Der Verband zählt 26 Sektionen mit 1628
Mitgliedern (1438 Gewerbetreibenden und 190 Nichtgewerbe-

treibenden). Die Rechnung wurde unter bester Verdankung
an den Quästor, Herrn Sattermeister Hablützel in Zürich,
abgenommen, ebenso der Jahresbericht. Als Versammlungs-
ort für die nächste Delegiertenversammlung wurde gewählt:
Pfäsfikon. Herr Nationalrat Abegg (Küßnacht) referierte
einläßlich und in empfehlendem Sinne über das neue
Schulgesetz. Nach lebhaft gewalteter Diskussion wird im
allgemeinen Zustimmung zum Entwürfe erklärt und folgende
Wünsche für die kommende gesetzgeberische Beratung ausge-
sprachen: Das gewerbliche Fortbildungsschulwesen soll in
einem Gewerbegesetz geregelt und das Obligatorium ausge-
sprachen werden. Die Aufsicht über die gewerblichen Fort-
bildungsschulen soll Fachleuten übertragen und das berufliche
Bikdungswesen der Direktion des Innern statt dem Erziehungs-
rate unterstellt werden (Anträge des Gewerbevereins der Stadt
Zürich). — Die Ergänzungsschule soll fallen gelassen werden
im neuen Schulgesetz. Es ist kein Unterschied zu machen
zwischen gewerblicher Und allgemeiner Fortbildungsschule
und diese den örtlichen Bedürfnissen anzupassen. Der
bürgerliche Unterricht ist ein Unterrichtsfach der Fortbildungs-
schule. (Anträge von Hrn. Sekundarlehrer Weber, Zürich V).

Ueber die obligatorischen Berufsgenosfenschaften referierten
nach dem Mittagessen die Herren Paul F- Wild (Zürich),
Max Lincke (Zürich) und Scheidegger (Bern). An die

Referate schloß sich eine längere Diskussion, welche zeigte,
daß die Ansichten über die erläuterte Materie durchaus noch

nicht abgeklärt sind. Schließlich wurde folgende allgemeine
Resolution gefaßt: Der kanton. Handwerks- und Gewerbe-
verein unterstützt die Bestrebungen zur Organisation von
Berufsgenosfenschaften auf eidgenössischem Boden durch Re-
Vision der einschlägigen Bestimmungen der Bundesverfassung.
Der Vorstand wird beauftragt, die Frage noch weiter zu
prüfen.

Der Vorstand des zürcherischm kantonale« Schmied-
und Wagnermeistervereins hat in seiner am 20. Sept. im
Restaurant „Lmth-Escher" in Zürich stattgehabten Sitzung
die Troktandenliste für die fnächste ordentliche Herbstversamm-

lung festgestellt. Diese wird am 25. Okt. im R-staurant zum
„Neuhof" in Hinwei! abgehalten werden. Bezugnehmend
hierauf dürfte den zahlreichen und leistungsfähigen Vertretern
obigen Berufszweiges im zürcherischen Oberland möglichst
nahe gelegt werden, daß heutzutage alle Berufsarten und
Stände ihre Vereinigungsorgane haben, welche dringend not-
wendig sind. Auf die Initiative eines Oberländers hat sich

denn wirklich vor ein paar Jahren eine ansehnliche Zahl
von Schmiede- und Wagnermeistern zusammengethan und zu
einem Kantonalverbande konstituiert. Derselbe existiert, ist
lebensfähig und hat schon viel gutes gewirkt. Er zählt Mit-
glieder in allen Kantonsteilen, verhältnismäßig jedoch am

wenigsten in dem sonst so werkthätigen Oberland. Dies ist

denn auch der Grund, weshalb die nächste Versammlung
dorthin verlegt wurde, und zwar an einen Ort, daß es jedem
im Kanton Wohnenden möglich ist, am gleichen Tage hin-
und heimzukommen. Die Versammlung ist anberaumt auf
mittags 12—5 Uhr und wird männiglich erwartet, die dortige
Kollegenschaft werde recht zahlreich einrücken.

Der Vorstand des schweizerischen
Schlossermeisterverbandes, dessen Vor-
ort gegenwärtig Luzern ist, hat sich

kürzlich konstituiert. Als Präsident
wurde Hr. Johann Meyer in Luzern
bezeichnet. Das Arbeitsprogramm wurde

für das laufende Vereinsjahr wie folgt
festgestellt: 1. Mittel und Wege zu

suchen, um die Meister der Westschweiz

in den Verband einzubeziehen, ebenfalls
die dem Vereine noch fernstehenden der

deutschen Schweiz. 2. Abfassung eines

stark detaillierten Normal-ArbeitStarifeS
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(Sretgfurant), mit Slnteitung p rtti&ttger Serecßnung ber

allgemeinen Arbeiten. [8. Seßanblung beg Strbettgnacßweifeg.
4. SDuri^fii^rung ber breimonatticßen Seeßmtnggfiettung, ebent.

fofortiger Secßnmtggftettung bei Sieferung größerer Strbeiten.
SBir münfcßen guten ©rfotg p btefern inirfließ praftifeßen
Programm.

Ser §anbwerïemmn Sßutt »erfanbte an bteSßuner
Seßörben, Korporationen ünb Sereine ein ©trfutar, beè 3n»
ßattg, baß ber Serein befeßtoffen ßabe, im Sctßre 1898 in
Sßun eine fantonaIsbemtf<ße®eWerbeaugfiet»
I u n g p beranftalten, fofern alle Sfirger bereit feien, bie
Aufgabe bureß frenbige Dpfertoittigfeit löfen p helfen. Sim
24. bg. fott eine Serfammlnng pr Sefprecßung beê SßrojefteS
ftattfinben.

9îeuefter SßaralMfdjraul&ftotf für .fjolprfietter.

SDiefer neue, in ©ifen fonftruierte unb bebeutenb berbefferte
©cßraubftod ßat folgenbe praftifeße Sorteile:

1. Sarattele Spannung, bewirft bureß bie angebrachte
©eßere.

2. Sie augweeßfetbaren Sacfen finb bon toot? unb mit
Seber belegt, baßer finb ©htbrüde in bie Strbeitgfläcfen
gang auggefeßtoffen.

3. ©otibe Slugfüßrung, bequeme tjjanbßabung unb rafeße
Sefeftigung beg ©eßraubftodeg an jebem Sifeß ober
Söerfbanf miltelft berfeßiebbarem ©eßtaufen unb ©£»

centerßebel.
4. Surcß fèotpntertagen fann bie §öße beliebig reguliert

werben, ebenfo bewirft bie Stomentfpannung bei ber

Sefeftigung beg ©eßraubftodeg jebe gewünfeßte breß«
bare ©tettung.

Siefer ©eßraubftod, bereits bei berfeßiebenen fßribaten
unb ©eßreinermeifiern im ©ebraueß, ift ein unentbeßrtießeg
SSBerfgeug für 3JiobeE=, Stöbet» nnb gabriffeßretner, er eignet
fieß ebenfaïïS feßr gut für ©eibenfabrifen pm Separiereü
bon Söeberfcßiffti sc.

Steig per ©tüd:
So. 1 Stit ßölgeruer ©pinbel uaeß obiger Seicßnung fÇr. 20
So. 2 Serftärfteg Stobett, mit 1 3tfaeßgewtnb«©pinbet,

1 ißaar ^olgbacîen unb 1 f)Jaar geßärteten
©taßlbacfeu für ©ifenbearbeitung „ 24

3u Begießen bei 3. ©eßwarpnbacß, (Senf, ©pegialität in
^olgbearbettunggwerfpugen.

Serfdjie&ene&
Seuejle eibgenöfftfiße patente im Sauwefen. Seit er »

gerüftßafen, bon ©onrab gtgter, Staler, gfeuertßaten.
— Umfaffungg» unb ©eßeibewanb au§ |«förmigen
Kunftfteinen mit eingefeßtoffenen ©tfenfaeßwerf, bon Karl
Ulmi, Strcßiteft in Sürieß III. — Sügjaloufie bon
^ermann ©ßinger, SoEIabenfabrifant in güriiß III. —

© t n f a ß für D e f e n, bon Karl SBanner, fèafner, Safef.
— 3ün0euartiges 3 n fi r u m e n t pr Stugfibung eines
©eßtageg auf einen in bagfetbe etngefeßten Körper (SBerf»

jeng, Saget ec.) bon Sticßaet äöeber, Saßnßofptaß 13,
3üricß. — Kraftgaganlage, bon Sauermeifter u. Sett
in Sutern.

Seubau beê 2ßeobofianum§ in gütteß. Stuf ber

großen SSStefe püfeßen ber Stfßtftraße, gfreienftraße, ©ibmatt»
unb §egibaeßfiraße in §irgtanben erßebt fieß feit einigen
Sagen bag Saugefpann für bag neue Sßeobofianum. Stlg
im Saßre 1884 wäßrenb ber großen Sßpßugepibemie einige
barmßer§ige ©eßweftern ber Stnftatt bon 3ngenboßt im:

ftübttfeßen Sotfpitat in 3ürieß wirften, würbe ber Sßlait
ber ©cßaffung eines unter fatßotifcßer ßeltung fteßenbeu.
©pitatö angeregt. 1885 würbe ein fteineg ©pitat einge*
rießtet, bag borläufig nur geßn Kranfe aufnehmen fonnte.
Saraug ßat fieß mit ber Seit bag Sßeobofianum entwiefett,
bag feit 1887 in bem ehemaligen ®otet „©eßmanen" im
Siegbaeß untergebracht war. Siefeg woßltßätige Snftitut
entfaltete ßatb eine umfangreiche SBtrffamfeit. @g ftnben
barin Kranfe fegtießer Konfeffion unb ßeiberlei ©efeßteeßteg

Stufnaßme, Unb jmar fönnen bie Sßatienten fowoßt bon Stnftattg»
ärgten atg bon beließigen Stergten, bie in 3üri<ß unb Um»

gebung praftigieren, beßanbelt werben. 3m teßten 3aßre
betrag ber Kranfenbeftanb beg Sßeoboftanumg 556 Sßaiienten.
©cßon lange ßaben fieß bie Säume beg ehemaligen „©eßwaneng"
für bie 3t»ec£e ber Stnftatt atg ungenügenb erwiefen, fo baß
bie Serwattung ftdß genötigt faß, ber gfrage ber ©rrießtung
eineg Seubaueg näßer p treten. ift ißr nun gelungen,
bag erwähnte, prächtig gelegene 14,500 Cluabratmeter
meffenbe ©runbfiücf auf bem fanft anfteigenben Stûteau am
gfuße beg ©onnenbergeg anpfaufen, bag in unmittelbarer
Säße beg Sßalbeg, gegen Sorben unb Dften bureß ben
Süden beg 3ürifßbergeg gefeßüßt, naeß ©üben unb ffißefteu
frei, auf augfießtgreießer §öße unb troßbem mit bequemen
Serbinbunggfiraßen üerfeßen, in ber Säße ber etefirifdßen
Srambaßn fieß augneßmenb für foteße 3öede eignet. Sie
Strcßiteften ©fabler unb @. Ufteri ßaben bie jtnnreicß
auggeftatteten Stäne für ben Seubau entworfen. Ser Sau
ift in beutfeßer ©pät»Senaiffance gehalten unb gewährt troß
feiner großen ©infacßßeit einen ungemein freunbtießen Stn»

btid. ®roße Seraffen unb Seranben feßtießen fieß an beiben
©nbeu ber §auptfaffabe an, bie fieß auf eine Sänge bon
65 Stetem naeß ber bafterienbernießtenben ©onne gerießtet,
erftredt. Sag ©pitat ift in 'Serbinbung mit einer fatßotifcßen
Kapelle, bie ni^t nur ben Snfaffen ber Stnftatt, fonbern
aueß ben Stnwoßnern feneg ©tabtfreifeg bienen fott. Ser
innere Stugbau beg neuen Sßeobofianumg fott naeß ben

neueften ©rfaßrungen mögtießft fomfortabet unb praftifeß
eingerichtet werben. Sufiig nnb fonnig werben bie geräumigen
Kranfenfäte werben. Unmittelbar neben bem p ebener
@rbe angelegten föaupieingang ift ein ßßbrautifeßer Kranfen»
aufpg borgefeßen, auf weteßem bte fßatienten, auf ber Saßre
Itegeub, nebft Segteitung einer tjSerfon in bie oberen @tod=
werfe gefeßafft werben fönnen; ebenfo fönnen bamit bie

Sattenten ber Sriöatabteitung auf gaßrftttßlen bureß ben

Stur beg §auptbaueg bireft in ben ©arten gefahren werben,
oßne eine eingtge ©eßwette paffieren p müffen. ©in großer
auggebeßnter ©arten Wirb ben ©enefenben pr ©rßotung in
freier, frtfeßer Suft bienen. Sie Sanfoften finb oßne bie
innere Stugftattung, oßne Saugrunb unb Umgebunggarbeiten,
Wie bie „©eßweijertfeße Saugeitung" in ißrer Saubefeßreibung
mitteilt, auf 450,000 fjr. oeranfeßtagt. Snrcß biefeg neue

Kranfenßang, bag in jeber Se^ießung eine Stufteranftatt
werben foil, werben bie SBoßltßättgfeitganftalten eine wert»
botte Sereießerung erfahren.

tBtbauungëpIan lltjietten. Sie bon ber ©emeinbe»

berfammtung beßufg Stugarbeitung eineg Sebauunggptaneg
beftettte Kommiffion, unter bem Sräfibium beg SegirfgrießterS
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(Preiskurant), mit Anleitung zu richtiger Berechnung der

allgemeinen Arbeiten. j3. Behandlung des Arbeitsnachweises.
4. Durchführung der dreimonatlichen Rechnungsstellung, event,

sofortiger Rechnungsstellung bei Lieferung größerer Arbeiten.
Wir wünschen guten Erfolg zu diesem wirklich praktischen
Programm.

Der Handwerkerverein Thun versandte an die Thuner
Behörden, Korporationen und Vereine ein Cirkular, des In-
Halts, daß der Verein beschlossen habe, im Jahre 1898 in
Thun eine kantonal-bernische Gewerbeaus st el-
lung zu veranstalten, sofern alle Bürger bereit seien, die
Aufgabe durch freudige Opferwilligkeit lösen zu helfen. Am
24. ds. soll eine Versammlung zur Besprechung des Projektes
stattfinden.

Neuester Parallelschraubstock für Holzarbeiter.

Dieser neue, in Eisen konstruierte und bedeutend verbesserte
Schraubstock hat folgende praktische Vorteile:

1. Parallele Spannung, bewirkt durch die angebrachte
Schere.

2. Die auswechselbaren Backen sind von Holz und mit
Leder belegt, daher find Eindrücke in die Arbeitsflächen
ganz ausgeschlossen.

3. Solide Ausführung, bequeme Handhabung und rasche
Befestigung des Schraubstockes an jedem Tisch oder
Werkbank mittelst verschiebbarem Schlaufen und Ex-
centerhebel.

4. Durch Holzunterlagen kann die Höhe beliebig reguliert
werden, ebenso bewirkt die Momentspannung bei der

Befestigung des Schraubstockes jede gewünschte dreh-
bare Stellung.

Dieser Schraubstock, bereits bei verschiedenen Privaten
und Schreinermeistern im Gebrauch, ist ein unentbehrliches
Werkzeug für Modell-, Möbel- und Fabrikschreiner, er eignet
sich ebenfalls sehr gut für Seidenfabriken zum Reparierest
von Weberschiffli zc.

Preis per Stück:
No. 1 Mit hölzerner Spindel nach obiger Zeichnung Fr. 2V
No. 2 Verstärktes Modell, mit 1 Flachgewind-Spindel,

1 Paar Holzbacken und 1 Paar gehärteten
Stahlbacken für Eisenbearbeitung „ 24

Zu beziehen bei I. Schwarzenbach, Genf, Spezialität in
Holzbearbeitungswerkzeugen.

Verschiedenes.
Neueste eidgenössische Patente im Bauwesen. Leiter-

gerüsthaken, von Conrad Fisler, Maler, Feuerthalen.
-^-Umfassungs- und Scheidewand aus I-förmigen
Kunststeinen mit eingeschlossenen Eisenfachwerk, von Karl
Ulmi, Architekt in Zürich III. — Zugjalousie von
Hermann Ehinger, Rollladenfabrikant in Zürich III. —

Einsatz für Oefen, von Karl Wanner, Hafner, Basel.
— Zangen artiges I n st r u m e n t zur Ausübung eines
Schlages auf einen in dasselbe eingesetzten Körper (Werk-
zeug, Nagel zc,) von Michael Weber, Bahnhofplatz 13,
Zürich. — Kraftgasaulage, von Bauermeister u. Bell
in Luzern.

Neubau des Theodosianums in Zürich. Auf der

großen Wiese zwischen der Asylstraße, Freienstratze, Eidmatt-
und Hegibachstraße in Hirslanden erhebt sich seit einigen
Tagen das Baugespann für das neue Theodostanum. Als
im Jahre 1884 während der großen Typhusepidemie einige
barmherzige Schwestern der Anstalt von Jngenbohl im
städtischen Notspital in Zürich wirkten, wurde der Plan
der Schaffung eines unter katholischer Leitung stehenden

Spitals angeregt. 1885 wurde ein kleines Spital einge--
richtet, das vorläufig nur zehn Kranke aufnehmen konnte.
Daraus hat sich mit der Zeit das Theodostanum entwickelt,
das seit 1887 in dem ehemaligen Hotel „Schwanen" in
Riesbach untergebracht war. Dieses wohlthätige Institut
entfaltete bald eine umfangreiche Wirksamkeit. Es finden
darin Kranke jeglicher Konfesston und beiderlei Geschlechtes

Aufnahme, Und zwar können die Patienten sowohl von Anstalts-
ärzten als von beliebigen Aerzten, die in Zürich und Um-
gebung praktizieren, behandelt werden. Im letzten Jahre
betrug der Krankenbestand des Theodosianums 556 Patienten.
Schon lange haben sich die Räume des ehemaligen „Schwanens"
für die Zwecke der Anstalt als ungenügend erwiesen, so daß
die Verwaltung sich genötigt sah, der Frage der Errichtung
eines Neubaues näher zu treten. Es ist ihr nun gelungen,
das erwähnte, prächtig gelegene 14,500 Quadratmeter
messende Grundstück auf dem sanft ansteigenden Plateau am
Fuße des Sounenberges anzukaufen, das in unmittelbarer
Nähe des Waldes, gegen Norden und Osten durch den
Rücken des Zürichberges geschützt, nach Süden und Westen
frei, auf aussichtsreicher Höhe und trotzdem mit bequemen
Verbindungsstraßen versehen, in der Nähe der elektrischen
Trambahn sich ausnehmend für solche Zwecke eignet. Die
Architekten H. Stabler und E. Usteri haben die sinnreich
ausgestalteten Pläne für den Neubau entworfen. Der Bau
ist in deutscher Spät-Renaissance gehalten und gewährt trotz
seiner großen Einfachheit einen ungemein freundlichen An-
blick. Große Terassen und Veranden schließen sich an beiden
Enden der Hauptfassade an, die sich auf eine Länge von
65 Metern nach der bakterienvernichtenden Sonne gerichtet,
erstreckt. Das Spital ist in Verbindung mit einer katholischen
Kapelle, die nicht nur den Insassen der Anstalt, sondern
auch den Anwohnern jenes Stadtkreises dienen soll. Der
innere Ausbau des neuen Theodosianums soll nach den
neuesten Erfahrungen möglichst komfortabel und praktisch
eingerichtet werden. Luftig und sonnig werden die geräumigen
Krankensäle werden. Unmittelbar neben dem zu ebener
Erde angelegten Haupteingang ist ein hydraulischer Kranken-
aufzug vorgesehen, auf welchem die Patienten, auf der Bahre
liegend, nebst Begleitung einer Person in die oberen Stock-
werke geschafft werden können; ebenso können damit die

Patienten der Privatabteilung auf Fahrstühlen durch den

Flur des Hauptbaues direkt in den Garten gefahren werden,
ohne eine einzige Schwelle passieren zu müssen. Ein großer
ausgedehnter Garten wird den Genesenden zur Erholung in
freier, frischer Luft dienen. Die Baukosten find ohne die
innere Ausstattung, ohne Baugrund und Umgebungsarbeiten,
wie die „Schweizerische Bauzeitung" in ihrer Baubeschreibung
mitteilt, auf 450,000 Fr. veranschlagt. Durch dieses neue

Krankenhaus, das in jeder Beziehung eine Musteranstalt
werden soll, werden die Wohlthättgkeitsanstalten eine wert-
volle Bereicherung erfahren.

Bebauungsplan Altstetten. Die von der Gemeinde-
Versammlung behufs Ausarbeitung eines Bebauungsplanes
bestellte Kommission, unter dem Präsidium des Bezirksrichters
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